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:::;--1.: 1 5, ü[2, 20$5Der Verein führt den Nomen

vtt

hot seinen sitz in Sonnberg i. M. und erstreckt seine Tötigkeit insbesondere oufdie Gemeinde sonnberg i. M. und gehöri oer österräi.r,irär-l.n sportunion.Londesverbond oberöstereich, on. oiä Vereinsforben sind,,grün_tlor,,.

l '2 Die Sportunion Sonnberg i. M. isi ein überporteilicher, nicht ouf Gewinngerichteier verein, der seine Tötigkeit noch dem Grundsotz derGemeinnützigkeit ousübt.

i.3 Die E,ichtung von Zweigvereinen ist nicht beobsichtigt.

§ 2 Zweck des Vereines

Der Verein, dessen Tötigkeii nicht ouf Gewinn gerichtet ist, bzweckt die

2'l Pflege der körperlichen und geistigen Leistungsföhigkeit der Mitglieder durchPflege oller Arten von LeibesuoungLn unter aJoochtnohme ouf die ethischenwerte des christentums und der österreichischen Kurtur.

2'2 Berotung und unterslÜtzung der Mitglieder in ihrer Tötigkeit, insbesondere dieFörderung der sportlichen Betötigung im Freizeit-, LeistÜngr- ,nä spitzensport,die Pflege der Beziehungen mit oÄoeien Vereinen und orgonisotionen gleicherZielsetzung, sowie der Gemeinschoft in verbond, Gemeinoe und verein.

Der vereinszweck soil durch forgende ideeilen Mitter

3.1 Pflege der Tötigkeiten ouf ollen Gebieten
Leistungsstufen.

erreicht werden:

des Sports für olle Alters- und

3'2 Abholtung von Sportfesten, wetibewerben, Meisterschofien undveronstoltungen, die der vereinsgemeinschoft dienen.

3.3 veronstoltung von vortrögen, Lehrgöngen, Kursen, versommrungen undTogungen, sowie Beschoffung geeignJter Eitoungsmitter.

3'4 Herousgobe von Druckschriften fochlicher und ollgemeiner Art und vonVereinszeitsc hriften.

3'5 Erwerb, Erric-htung, Ausgestoltung und Betrieb von Sportstötten undvereinslokoriiöten, sowie Beteih;gung on onderen vereinen undKopitolgesellschoften, die den gleicr,"nLo"r öhnlichen Zweck wie der vereinverfolgen.
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4.3

4.4

3.6 Finonzielle und moterielle Unterstützung der Vereinssektionen und Mitglieder.

§ 4 Aufbrinounq der Millel

Der Vereinszweck soll durch folgende moterielle Mittel erreicht werden:

4.1 Beitröge der Mitglieder.

4.2 Einnohmen von Veronstoltungen oller Art, soweit sie nicht die Gemeinnüizigkeit
verletzen.

Einnohmen ous Beteiligungen bei Veronstoltungen und Kopitolgesellschoften.

Subventionen ous öffentlichen Miiteln und solchen der Bundessportförderung
besonderer Art.

Einnohmen ous Vermietungen, Verpochtungen und Ertröge ous
Vereinskontinen, sowie sonstige Einnohmen, die dem Vereinszweck dienen.

Spenden, Vermöchtnisse, Sponsorbeitröge, sowie sonstige Zuwendungen.

§ 5 Mitqlieder des Vereines und Erwerb der Milqliedschoft

5.1 Arten der Mitglieder
o) Ordentliche
b) Ehrenmitglieder

5.2 Mitglieder des Vereines können olle Personen weiblichen oder mönnlichen
Geschlechts werden, die sich zu Österreich bekennen und die Grundsötze der
Sportunion onerkennen.

5.3 Über die Aufnohme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet die
Vereinsleitung. Die Aufnohme erfolgt oufgrund eines Antroges oder einer
Beitrittserklörung, sie konn ohne Angobe von Gründen verweigert werden.

5.4 Ordentliche Miiglieder sind jene, welche sich on der Vereinsorbeit beteiligen
oder den Verein durch ihre Mitgliedschoft okiiv unterstützen.

5.5 Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernonnt werden, die sich besondere
Verdiensie um den Verein erworben hoben. Sie werden ouf Vorschlog der
Vereinsleitung von der Generolversommlung mit zwei Drittel Mehrheit ernonnt.

4.5

4.6
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Die Miigliedschoft endet:
o) durch Tod
b) durch Vezichi ouf die Mitgliedschoft oder Ausiritt. Dies ist noch Erfüllung der

noch bestehenden Verpflichtung gegenüber dem Verein in schrifflicher lorm
mitzuteilen.

c) durch Ausschluß, wenn ein Mitglied behorrlich gegen die Vereins- oder
Verbondsotzungen zuwider hondelt, dos Ansenen oäer die lnteressen des
Vereines schödigt, die Eintrocht des Vereines geföhrdet oder den Beschlüssen
der Generolversommlung oder der Vereinsleitung nichi Folge leistet.d) Bleibt ein Mitglied lönger ols 6 Monoie mit seinän Zohlungen in Rückstond, so
konn die vereinsleifung mit 3/4 Mehrheit den Ausschluß u.riüg"n.

7 -1 Die Mitglieder sind berechtigt, on ollen Veronstoltungen des Vereines
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereines zweckgewidmet z\)
beonspruchen.

7.2 Die ordentlichen Mitglieder hoben dos oktive und possive Wohlrecht, die
Ehrenmitglieder nur dos oktive Wohlrecht in der Generolversommlung.

7.3 Jedes Mitglied ist berechtigt, von der Vereinsleitung die Ausfolgung der
Stotuten zu verlongen.

7.4 Mindestens ein Zehntel der Miiglieder konn von der Vereinsleitung die
Ein berufung einer Generolversommlun g verlon gen.

7.5 Die Mitglieder sind in jeder Generolversommlung von der Vereinsleitung überdie Tötigkeit und finonzielle Geborung des Vereins sowie den geprüften
Rechnungsobschluss unter Einbindung der Rechnungsprüfer zu informieren.

7.6 Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnieressen des Vereines noch Kröften zu
fördern und olles zu unterlossen, wodurch dos Ansehen und der Zweck des
Vereines geschödigt werden konn.

7.7 Die Mitglieder hoben die Vereinssoizungen und
Vereinsorgone zu beochten und die von der
beschlossenen Beitröge und Gebühren zu leisten.

§ I Vereinsorqone

Die Orgone des Vereines sind:
o) Generolversommlung
b) Vereinsleitung
c) Rechnungsprüfer
d) Schiedsgerichi

die Beschlüsse der
Generolversommlung
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9.3

§ 9 Generolvetsommlunq

9.1 Der ordenilichen Generolversommlung steht die höchste Entscheidung in ollen
Vere i n s o n g e I e g e n heite n zv . Hierzv g e h ö re n i m bes o n d e re n :

o) Genehmigung des Protokolls der letzten Generolversommlung
b) Entgegennohme und Genehmigung der Rechenschoftsberichte der

Funktionöre und Rechnungsprüfer
c) Wohl und Enthebung der Vereinsleitung und zweier Rechnungsprüfer
d) Entlostung der Vereinsleitung
d) Festsetzung oller Beitröge und Gebühren
e) Beschlußfossung über eingebrochte Antröge
f) Ernennung von Ehrenmiigliedern
g) Sotzungsönderungen
h) Entscheidung über die freiwillige Auflösung

9.2 Eine oußerordentliche Generolversommlung findet ouf
o) Beschluß des Vorstondes oder der ordentlichen Generolversommlung,
b) schriftlichen Antrog von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
c) Verlongen der Rechnungsprüfer (§ 2l Abs. 5 erster Sotz VereinsG),
d) Beschluß der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 2l Abs. 5 zweiter Sotz VereinsG,

§ 10 Abs. 3 dritter Sotz dieser Siotuten),
binnen vier Wochen stott.

Die ordeniliche Generolversommlung wird jöhrlich obgeholten.
Die Einberufung zu den ordentlichen wie ouch zu den oußerordentlichen
Generolversommlungen erfolgt durch die Vereinsleitung mit schriftlicher
Bekonntgobe von Ort, Zeit und Togesordnung mindestens zwei Wochen vor
ihrer Abholtung.

Antröge zur Generqlversommlung sind mindestens 3 Toge vor deren Abholtung
bei der Vereinsleitung schriftlich einzureichen.

Teilnohmeberechtigt sind olle, stimmberechtigt jedoch nur jene ordentlichen
Vereinsmiiglieder, die dos .l4. 

Lebensjohr vollendet und ihre Verpflichtungen
gegenüber dem Verein erfüllt hoben.

Die Generolversommlung ist ohne Rücksicht ouf die Anzohl der Erschienenen
beschlußföhig.

Die Generolversommlung foßt ihre Beschlüsse mit einfocher Stimmenmehrheit,
soweit in den Sotzungen nicht ein onderes Stimmenverhöltnis vorgeschrieben
ist.
Beschlüsse über Anderungen der Stotuten bedürfen jedoch einer
Zweidrittelmehrheit der obgegebenen Stimmen, wobei bei grundsötzlichen
Anderungen der Sioiuten der zustöndige Bezirksvorstond der Sportunion
Oberösterreich zu informieren ist.

9.8 Den Vorsitz in der Generolversommlung führt der Obmonn, in dessen
Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn ouch dieser verhindert ist, so führt dos on
Johren ölteste onwesende Vereinsleitungsmitglied den Vorsitz.

9.4

9.5

9.6

9.7
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§ 10 Vereinsleitunq

lo.l Die vereinsleitung ist dos geschöfisfÜhrende orgon des Vereines.

.l0.2 
Die Mitglieder der Vereinsleitung sind:

o) der Obmonn und deren Stellvertreier
b) der SchriftfÜhrer
c) der Kossier
d) die Sekiionsleiier und deren Stellvertreter
e) die DomensPortbeouftrogte

10.3 Die Vereinsleitung wird von der Generolversommlung gewöhlt. Die

Vereinsleitung hot-bei Ausscheiden eines gewöhlten Mitglieds dos Recht, on

seine Stelle ein onderes wöhlbores Mitglied zu kooptieren, wozu die

nochtrögliche Genehmigung in der nöchstfolgenden Generolversommlung

einzuholän isi. Föllt die Vereinsleitung ohne Selbstergönzung durch Kooptierung

überhoupt oder ouf unvorhersehbor longe zeil ous, so ist jeder

Rechnungsprüfer verpflichtei, unvezüglich eine oußerordentliche

Generolversommlung zum Zweck der Neuwohl eines Vereinsleitung

einzuberufen. Sollten ouch die RechnungsprÜfer hondlungsunföhig sein, hot

jedes ordentliche Mitglied, dqs die Noisiiuoiion erkennt, unvezÜglich die
-Besiellung 

eines KuroJors beim zustöndigen Gericht zu beontrogen, der

umgeheÄd eine oußerordeniliche Generolversommlung einzuberufen hot.

,10.4 
Die Funktionsperiode der Vereinsleitung betrögt 4 Johre, douert jedenfolls bis

zur Neuwohl on.

.l0.5 Die Vereinsleitung hölt mindesiens drei Sitzungen pro Kolenderjohr ob. Die

Sitzungen der VJreinsleitung werden vom Obmonn, bei Verhinderung von

seineÄ Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen oder ouf Verlongen

von mindestens der Hölfte der Vereinsleitung'

10.6. Die Vereinsleitung isi beschlußföhig, wenn olle seine Mitglieder eingeloden

wurden und mindestens die Hölfte der Mitglieder onwesend ist'

.10.7. Die Vereinsleitung fosst seine Beschlüsse mit einfocher Stimmenmehrheit; bei

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlog' Bei

Ausschluß von Mitgliäd.rn ist eine dreiviertelstimmenmehrheit erforderlich.

.l0.g. 
Den Vorsitz für der Obmonn, bei Verhinderung sein Stellvertreter. lst ouch dieser

verhindert, obliegt der vorsitz dem on Johren öltesien onwesenden

Vereinsleitungsmitgtied oder jenem Vereinsleitungsmitglied, dos die Übrigen

Vereinsleitungsmitglieder mehrheitlich dozu bestimmen.

l0.g Außer durch den Tod und Ablouf der Funktionsperiode (Abs.4) erlischt die

Funktion eines Vereinsleitungsmitglieds durch Enthebung (Abs. l0) und

Rücktritt (Abs. 1 l)

,l0.,l0. Die Generolversommlung konn jedezeit den gesomten Vorstond oder

einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung iritt mit Besiellung der

neuen Vereinsleitung Orw. des neuen Vereinsleitungsmitgliedes in Kroft.
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l0.l l. Die Verelnsleitungsmitglieder können jedezeit schriftlich ihren Rücktritt
erklören. Die RÜcktrittserklörung ist on die Vereinsleitung, im Folle des Rücktriits
der gesomten Vereinsleitung on die Generolversommlung zu richten. Der
RÜcktritt wird erst mii Wohl bzw. Kooptierung (Abs. 3) e-ines Nochfolgers
wirksom.

l'l'l Der Obmonn und seine Stellvertreter sorgen für eine einheifliche noch den
Vereinsstotuten und noch den Beschlüssen der Generolversommlung
ousgerichtete FÜhrung. Der Obmonn, bei seiner Verhinderung einer seinei
Stellvertreter, führt in ollen vereinsgremien den vorsitz.
Der Obmonn konn fÜr besondere Aufgoben ondere Vereinsmitglieder mit
dem Vorsitz beouftrogen.

1l .2. Der SchriftfÜhrer besorgt den Schriftverkehr und olle schriflichen Arbeiten. ErfÜhrt die Proiokolle oller Vereinssitzungen, die Vereinschronik, die
Mitgliederliste und die Vereinsstotisiik, er versendet die Einlodungen zt)
Sitzungen, Versommlungen, Veronstoltungen, sowie die Meldungen und
Mitteilungen on den Dochverbond, die Fochverbönde und on die Behörden.

I 1.3 Aufgobe des Kossiers ist die Führung der Finonzen des Vereines, die
Vorbereitung und Erstellung der Voronschlöge und Abrechnungen, wobei die
Ausgoben noch den Beschlüssen der Vereinsleitung getötigt werden. Er sorgt
fÜr die ordnungsgemöße Aufbewohrung oller aLtäge, hechnungen und
sonstiger Finonzunterlogen.

1l .4. Den Sektionsleiiern obliegt die Orgonisotion und Koordinqtion der Aktivitöten
in der jeweiligen sektion. sie ersiellen die Fochberichte.

I l'5 Die Domensportbeouftrogte obliegt die orgonisotion und Koordinotion oller
Domenoktivitöten im Verein. Die Domensportbeoufirogte vertritt in der
Sektionsleitung Stockschützen die lnieressen der Domen und ist u.o. für die
Sporte "Turnen" zustöndig.

I 
,l.6 

Bei Gefohr in Vezug ist der Obmonn berechtigt, ouch in Angelegenheiten,
die in den Wirkungsbereich der Generolversommlung oder oeiveräinsleitung
follen, unter eigener Verontwortung selbstöndig Anordnungen zu treffen; im
lnnenverhöltnis bedürfen diese jedoch der nochtröglichen Genehmigung
durch dos zustöndige Vereinsorgon.

§ l2 Aufqoben der Vereinsleilunq

Der Vereinsleitung sind olle Aufgoben übertrogen, welche nicht einem onderen
Vereinsorgon zugewiesen sind. lnsbesondere sind dies folgende Aufgoben:o) Erstellung des Johresvoronschloges, Abfossung des Rechenschoftsberichtes und

des Rechnungsobschlusses
Vorbereitung der Generolversommlung
Einberufun g der ordentlichen und oußerordentlichen Generolversommlung
lnformotion der Vereinsmitglieder über die Vereinstötigkeit, die Vereinsgeborung
und den geprüften Rechnungsobschluß

b)
c)
d)
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e) VerwoltungdesVereinsvermögens
f) Aufnohme und Ausschluß von Mitgliedern
g) Festlegen des Sportprogrommes, die Teilnohme on Meisterschoften, sowie die

Bestellung der Troiner, Lehrworte und Übungsleiier.
h) Die Einrichtung und Auflösung von Ausschüssen zur Untersiützung der

Vereinsleitung

§ l3 Ausschüsse

Zur Unterstützung der Führungsoufgoben der Vereinsleitung und zur Berotung
und Vorbehondlung wichtiger und schwieriger Angelegenheiten können
Ausschüsse durch die Vereinsleitung eingesetzt werden.
Die Vorsitzenden werden von der Vereinsleitung bestellt.
Die Aufgoben der Ausschüsse sind im einzelnen von der Vereinsleitung
festzulegen. Die Beschlüsse der Ausschüsse bedürfen zur Durchführung der
Genehmigung der Vereinsleitung.

§ 14 Die Verlrelunq des Vereines

14.1 Der Verein wird noch oußen vom Obmonn oder durch einen seiner
Stellvertreter vertreten.

14.2 Alle Ausfertigungen, Bekonntmochungen und Geschöftsstücke des Vereines
sind vom Obmonn und vom Schriftführer zu zeichnen.
ln Finonzongelegenheiten zeichnet der Kossier mit dem Obmonn oder dessen
Stellvertreter. ln Angelegenheiien, die die jeweilige Sektion betreffen, zeichnen
die Sektionsleiter oder deren Stellvertreter mit. ln gleicher Weise erfolgt eine
Mitzeichnung durch die Domensporibeouftrogte in Angelegenheiien, die die
Domen betreffen.

§ l5 Rechnunqsprüfer

15.1 . Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generolversommlung ouf die Douer
von 4 Johren gewöhlt. Wiederwohl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen
keinem Orgon - mit Ausnohme der Generolversommlung - ongehören, dessen
Tötigkeit Gegenstond der Prüfung ist.

15.2. Den Rechnungsprüfern obliegt die loufende Geschöftskontrolle sowie die
Prüfung der Finonzgeborung des Vereins im Hinblick ouf die
Ordnungsgemößgkeit der Rechnungslegung und die stotutengemöße
Verwendung der Miitel. Die Vereinsleitung hot den RechnungsprÜfern die
erforderlichen Unterlogen vozulegen und die erforderlichen Auskünfte zu

erteilen. Die Rechnungsprüfer hoben dem Vorstond über dos Ergebnis der
Prüfung zu berichten.

,l5.3. Rechtsgeschöfte avischen Rechnungsprüfern und Verein bedÜrfen der
Genehmigung durch die Generolversommlung. lm übrigen gelten für die
Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § l0 Abs. 9 bis I 1 sinngemöß.
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§ l6 Schiedsoericht

l6.l Zur Schlichtung von Streitigkeiten innerholb des Vereines ist ein vereinsinternes
Schiedsgericht im Sinne des Vereinsgesetzes 20022u bilden.

,l6.2 Dos Schiedsgericht setzi sich ous drei ordentlichen Vereinsmitgliedern
zusommen. Es wird derort gebildet, doss ein Streitteil der Vereinsleitung ein
Mitglied ols Schiedsrichter schriftlich nomhoft mocht. Über Aufforderung durch
die Vereinsleitung binnen sieben Togen mocht der ondere Streitieil innerholb
von 14 Togen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts nomhoft. Noch
Verstöndigung durch die Vereinsleitung innerholb von sieben Togen wöhlen die
nomhoft gemochten Schiedsrichier binnen weiterer 14 Toge ein drittes
ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei
Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlogenen dos Los. Die
Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Orgon - mit Ausnohme der
Generolversommlung ongehören, dessen Tötigkeit Gegenstond der
Streitigkeiten ist.

,l6.3 
Dos Schiedsgericht föllt seine Enischeidung noch Gewöhrung beiderseiiigen
Gehörs bei Anwesenheii oller seiner Mitglieder mit einfocher Stimmenmehrheit.
Gegen die Beschlüsse konn binnen vier Wochen eine Beschwerde on die
Londesleitung der Sportunion Oberösterreich erhoben werden, deren
Entscheidung jedoch für beide Teile verbindlich ist.

§ I7 Funktionsbezeichnunqen

Alle in den Stotuten ongeführten Funktionsbezeichnungen sind geschlechts-
neutrolzu bewerten.

§ 18 Geschötlsordnunq

Der sportliche und geschöftliche Vereinsbetrieb wird in der Geschöftsordnung
geregelt. Sie wird von der Vereinsleitung mit 213 Mehrheit beschlossen.
Anderungen bedürfen ebenfolls der 2/3 Mehrheit.

§ I9 Auflösuns des Vereines

l9.l Die freiwillige Auflösung des Vereines, der Austritt oder Übertritt zu einem
onderen Verein oder Verbond konn nur von einer ollein zu diesem Zweck
ein berufenen oußerordentlichen Generolversommlung beschlossen werden.

19.2 Zur Güliigkeit des Auflösungs-, Austritts- oder Übertrittsbeschlusses ist erforderlich:
o) die ordnungsgemöße Einberufung und Bekonntgobe der

oußerordentlichen Generolversommlung mii Angobe eines eigenen
Togesordnungspunktes

b) die rechtzeitige Verstöndigung der Sportunion Oberösterreich
c) die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der ordentlichen

stimmberechtigten Vereinsmitglieder, welche ihren moteriellen
Verpflichtungen dem Verein gegenüber nochgekommen sind

d) die Zustimmung von drei Viertel der onwesenden stimmberechtigten
Mitglieder
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19.3 lm Folle der freiwilligen Auflösung, des Austrittes oder des Übertrittes zu einem
onderen Verbond oder Verein fließt dos gesomte Vermögen des Vereines der
Gemeinde Sonnberg i. M. zu. Diese Bestimmung gilt ouch für die behördliche
Auflösung unter Beochtung eiwoiger gesetzlicher Vorschriften.
Die Gemeinde Sonnberg i. M. ist verpflichiet, dos ihnen zufollende Vermögen
wieder für gemeinnützige, sportliche Zwecke im Sinne der gesetzlichen
Vorschriften zu verwenden.

19.4 Die Mitglieder des Vereines dürfen keine Gewinnonteile und in ihrer Eigenschoft
ols Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen ous Mitteln des Vereines erholten.

Ausschreibung und Durchführung von Wohlen für die Vereinsleitung:

Ausschreibung:
lst gemöß den Vereinsstotuten eine Neuwohl der Vereinsleitung erforderlich,
so ist die Ausschreibung von Wohlen für die Vereinsleitung von der bisherigen
Vereinsleitung vozu nehmen.

Wohlvorschlöqe:
Wohlvorschlöge können von jedem Vereinsmitglied eingebrocht wreden. Ein
Wohlvorschlog muß Nome und Anschrift des Wohlwerbenden entholten. Der
Wohlvorschlog muß vom Bewerber und einem weiteren Mitglied
untezeichnet sein. Wohlvorschlöge sind spötestens om Wohltog bis 13.00 Uhr
mittog beim Vereinsobmonn einzureichen.

Wohl:
Den Vorsitz wöhrend der Wohl führt eine onwesende Person, die nicht der
Vereinsleitung ongehören dorf. Die Wohl ist geheim durch Stimmzettel
vozunehmen.
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